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Allgemeines

Die LuftGerPV wurde am 15.02.2013 (siehe BGBl. I S. 293) so
geändert, dass die Eigentümer/Halter von deutschen Annex II
Luftfahrzeugen (nationale Luftfahrzeuge) das europäischen
Luftrecht in Form der Vorschriften des Teil-M der VO (EG)
2042/2003 vom 20.November 2003 unmittelbar anzuwenden haben
(vgl. §§ 1, 2 und 12 LuftGerPV).

Zur Umsetzung der LuftGerPV wurden die Festlegungen in der o.a.
Verordnung Anwendbarkeit für Annex II Luftfahrzeuge geprüft. Zur
Abdeckung der dabei festgestellten Differenzen und Probleme sind
entsprechende Anpassungen und Ergänzungen definiert worden
und als NfL II-50/13 veröffentlicht worden.
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Anforderungen gem. NfL II-50/13

I. Teil-M / Unterabschnitt A - Allgemeines

Die Anwendung von EU – Recht für einige Luftfahrzeuge, die
formal als Annex II – Luftfahrzeuge einzustufen wären, erfolgt im
Sinne einer Vereinfachung des Vorgehens bei Genehmigung und
Aufsicht.
Die Verwendung der Definition des „technisch komplizierten
motorgetriebenen Luftfahrzeugs“ erfolgt im Vorgriff auf eine
erwartete Änderung der EU-Vorschrift 2042/2003.
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II. Teil-M / Unterabschnitt B - Zuständigkeit

Für die Instandhaltungsbetriebe sind durch das Referat T1 
eigene Vorgaben zur Erlangung der nationalen Genehmigung 
veröffentlicht worden (NfL II 33/13).
CAMOs haben eine Meldepflicht für technische Störungen, siehe 
auch NfL II-61/10.
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III. Teil-M / Unterabschnitt C - Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit

Unterlagen aus der Muster- oder Einzelstückprüfung gelten direkt 
ohne eine Genehmigung durch das LBA.
Unterlagen von Komponenten insbesondere von Triebwerken 
gelten ebenfalls direkt.
Sofern abweichende Instandhaltungsintervalle vorgesehen sind, 
so ist eine Genehmigung des IHP erforderlich.
Bei EASA – zugelassenen Komponenten müssen auch EASA –
ADs verfolgt werden.
Abweichungen von Vorgaben der Muster- oder Einzelstück-
prüfung können nur durch entsprechend genehmigte nationale 
Entwicklungsbetriebe nach §9 LuftGerPV zugelassen werden.
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VII. Teil-M / Unterabschnitt G - Unternehmen zur Führung der
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit (CAMO) als Zusatzprivileg

Erstellen eines Anhangs zum bestehenden CAME unter Be-
achtung der nationalen Besonderheiten (siehe folgende Folien).
Personalunion für das Leitungspersonals ist gefordert, damit die 
Ergänzung der bestehenden Genehmigung sicher gestellt ist.
Die Integration des QM – Systems in das bestehenden System 
der CAMO ist erforderlich.
Es gibt kein Privileg für Fluggenehmigungen, sondern es ist nach 
LuftVZO §12 vorzugehen.
Die Genehmigung ist unbefristet, aber abhängig von der EU-
Genehmigung.
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VII. Teil-M / Unterabschnitt G - Unternehmen zur Führung der
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit (CAMO) als eigenständige
Genehmigung

Erstellen eines CAME unter Beachtung der nationalen 
Besonderheiten (siehe folgende Folien).
Es gibt kein Privileg für Fluggenehmigungen, sondern es ist nach 
LuftVZO §12 vorzugehen.
Die Genehmigung ist unbefristet.
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VII. Teil-M / Unterabschnitt G - Handbuch zur Führung der 
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit (CAME) (1)

Detaillierte Beschreibung des „Scope of Work“
Meldung von Störungen
Umgang mit Instandhaltungsprogrammen, insbesondere 
Abweichungen
Berücksichtigung von LTAs und ADs
Anwendung der Unterlagen aus der Muster- oder Einzelstück-
prüfung, auch für Komponenten, insbesondere auch EASA –
zugelassene Geräte
Einbindung von nationalen Entwicklungsbetrieben
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VII. Teil-M / Unterabschnitt G - Handbuch zur Führung der 
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit (CAME) (2)

Festlegen der Qualifikation des CAMO – Personals (alle MA), 
insbesondere spezielle Kenntnisse für Annex II – Luftfahrzeuge
Prüfung der Lufttüchtigkeit unter den besonderen Rand-
bedingungen (nationale Vorgaben, IHP, Freigebebescheinigung), 
ggf. Einbindung des LBA
Berücksichtigung von §14 LuftGerPV
Verfahren für Überführungsflüge
Festlegung zu zulässigen Freigabebescheinigungen, insbesondere 
bei Nutzung von Personal dem Nachweis der Sachkunde
Verfahren zum länderunabhängigen Import von Luftfahrzeugen
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VII. Teil-M / Unterabschnitt G - Handbuch zur Führung der 
Aufrechterhaltung der Lufttüchtigkeit (CAME) (3)

Rein nationale CAMOs müssen die vorgenannten Punkte zusätzlich
zu den sonstigen neuen CAMO – Verfahren berücksichtigen.
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VIII.Teil-M / Unterabschnitt H - Freigabebescheinigung 

Erweiterte Freigabemöglichkeiten durch Berücksichtigung von  
Personen mit dem Nachweis der Sachkunde.
Ein anderer Freigabetext ist wegen klarer Trennung erforderlich.
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IX. Teil-M / Unterabschnitt I - Bescheinigung über die Prüfung der 
Lufttüchtigkeit

Es sind gesonderte Formblätter erforderlich, um eine klare 
Trennung sicherzustellen.
Prüfungen werden ausschließlich durch CAMOs vorgenommen.
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Umsetzung und Prüfung

Vorgehen:

Zentrale Erfassung der Anträge und ggf. die Vergabe einer 
Genehmigungsnummer erfolgt in Braunschweig.
Bei Ergänzungsgenehmigungen erfolgt die Weitergabe an 
Betriebsprüfer der Basisgenehmigung.
Bei eigenständiger Genehmigung wird eine Einzelfall-
entscheidung über die Zuständigkeit getroffen.
Durchführen einer Dokumenten-/Handbuchprüfung.
Bei eigenständiger Genehmigung muss auch eine Feststellung 
der Eignung des Personals erfolgen. Bei Ergänzungs-
genehmigungen liegt dies im Ermessen des Betriebsprüfers.
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Vorgehen:

Durchführen eines Audits vor Ort und erstellen der zugehörigen 
Dokumentation.
ggf. Behebung von Beanstandungen.
Erteilen der Genehmigung.
Aufsicht nach Standardverfahren, d.h. mindestens 1x alle 24 
Monate.

Die Bearbeitung der Erstanträge, von Änderungen sowie die 
Aufsicht über die Betriebe ist kostenpflichtig.


